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Satzung zur Regelung des Kostenersatzes fiir Leistungen
der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Sinsheim
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung — FWKYS)

Aufgrund von 8 4 Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg (GemO) in Verbindung
mit 8 34 Absatz 4 des Feuerwehrgesetzes (FwG) hat der Gemeinderat der Stadt
Sinsheim am folgende Satzung Uber den Kostenersatz fur die
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen:

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Kostenersatzpflicht fur die Leistungen der Freiwilligen
Feuerwehr Sinsheim (nachfolgend Feuerwehr genannt).
(2) Ersatzanspriche nach anderen Vorschriften bleiben unberthrt.

§ 2 Aufgaben der Feuerwehr

(1) Die Feuerwehr hat

1. bei Schadenfeuer (Branden) und o6ffentlichen Notstdnden Hilfe zu leisten und
den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu
schitzen und

2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen techni-
sche Hilfe zu leisten.

Ein offentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglicksfall oder
dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwartigen oder unmittelbar
bevorstehenden Gefahr fir das Leben und die Gesundheit von Menschen und
Tieren oder fur andere wesentliche Rechtsguter fuhrt, von dem die Allgemeinheit,
also eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmittelbar
betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch
aulRergewohnliche SofortmalRnahmen beseitigt oder verhindert werden kann.
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(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt werden

1.

2.

mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen fur Menschen, Tiere und
Schiffe und

mit MalBhahmen der Brandverhitung, insbesondere der Brandschutzaufkla-
rung und -erziehung sowie der Brandsicherheitswache.

§ 3 Kostenersatzpflicht

(1) Einsatze der Feuerwehr nach 8§ 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, soweit nicht in
Satz 2 etwas anderes bestimmt ist. Kostenersatz wird verlangt:

1.

vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsatzlich oder grob
fahrlassig herbeigeftihrt hat,

vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von Kraftfahr-
zeugen, Anhangefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen
verursacht wurde,

vom Betriebsinhaber fur Kosten der Sonderldsch- und -einsatzmittel, die bei
einem Brand in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb anfallen,

vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Umgang mit Gefahr-
stoffen oder wassergefahrdenden Stoffen fur gewerbliche oder militarische
Zwecke entstand,

von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereignisses die Feuer-
wehr vorsatzlich oder infolge grob fahrlassiger Unkenntnis der Tatsachen
alarmiert hat,

vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer Brandmeldeanlage
oder einer anderen technischen Anlage zur Erkennung von Branden oder zur
Warnung bei Branden mit automatischer Ubertragung des Alarms an eine
standig besetzte Stelle ausgeldst wurde, ohne dass ein Schadenfeuer vorlag,
vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Notruf ausgeldst wurde,
der Uber ein in einem Kraftfahrzeug installiertes System zum Absetzen eines
automatischen Notrufs oder zur automatischen Ubertragung einer Notfallmel-
dung an eine standig besetzte Stelle eingegangen ist, ohne dass ein Scha-
densereignis im Sinne von 8§ 2 Absatz 1 FwG vorlag.

In den Fallen der Nummern 1 und 5 gelten 8 6 Abséatze 2 und 3 des Polizeige-
setzes des Landes Baden-Wiurttemberg (PolG) entsprechend.

(2) Fur Einséatze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Kostenersatzpflichtig

Ist

1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat;

8 6 Absatze 2 und 3 des PolG gelten entsprechend,

2. der Eigentumer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht

hat, oder derjenige, der die tatsachliche Gewalt Uber eine solche Sache
ausubt,
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3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde,

4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, wenn der Einsatz
durch den Betrieb vom Kraftfahrzeugen, Anhangefahrzeugen, Schienen-, Luft-
oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde.

(3) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Harte
ware oder im o6ffentlichen Interesse liegt.

8§ 4 Uberlandhilfe

Die Kosten der Uberlandhilfe hat der Trager der Feuerwehr zu tragen, dem Hilfe ge-
leistet worden ist. 8§ 34 Absatze 4 bis 8 FWG i. V. m. 8 5 dieser Satzung gelten ent-
sprechend.

8 5 Hohe des Kostenersatzes

(1) Der Kostenersatz wird in Stundenséatzen fur Einsatzkrafte und Feuerwehrfahrzeu-
ge nach Maligabe des § 34 Absatze 4 bis 8 FwG erhoben. Die H6he der Kosten-
ersatze ergibt sich aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefugten Ver-
zeichnis.

(2) Fur die Erhebung der Kosten fur Einsatzkrafte werden festgelegt:
e der beim jeweiligen Einsatz an die Feuerwehrangehdrigen ausbezahlte
Verdienstausfall,
e der beim jeweiligen Einsatz an die Feuerwehrangehdrigen ausbezahlte
Auslagenersatz, als Stundensatz nach Verzeichnis 1, sowie
¢ den sonstigen personalbezogenen Kosten als Stundensatz nach Verzeichnis 1.

(3) Fur die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehrfahrzeugen gelten
gemal 8§ 34 Absatz 8 FwG die pauschalen Stundensatze der Verordnung des
Innenministeriums Baden-Wurttemberg Uber den Kostenersatz fir Einsatze der
Feuerwehr (VOKeFw) in der jeweils geltenden Fassung.
Fur die Ubrigen Fahrzeuge ergeben sich die Kostenersdtze aus dem in der
Anlage zu dieser Satzung beigefligten Kostenersatzverzeichnis (2.2).

(4) Die Einsatzdauer beginnt

1. bei den Kosten flr Einsatzkrafte mit der Alarmierung (Beginn des Einsatzes)
und endet nach Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschlie3lich der
notwendigen Aufriumungs- und Reinigungszeiten.

2. bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehrgeratehaus und
endet nach der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschlief3lich
Reinigungs-, Prufungs-, Reparatur- und sonstiger Zeiten, die sich daraus er-
geben, dass Feuerwehrfahrzeuge wieder einsatzfahig gemacht werden.
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(5) Die Stundensatze werden halbstundenweise abgerechnet. Angefangene Stunden
werden bis zu 30 Minuten auf halbe Stunden, dariber hinaus auf volle Stunden
aufgerundet.

(6) Daneben kann Ersatz verlangt werden fr

1. von der Gemeinde fur den Einsatz von Hilfe leistenden Gemeinde- und Werk-
feuerwehren oder anderen Hilfe leistenden Einrichtungen und Organisationen
erstattete Kosten,

2. die Kosten der Sonderldsch- und Einsatzmittel nach 8 3 Absatz 1 Satz 2 Nr.3,

3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Auslagen.
Hierzu gehoren insbesondere die durch die Hilfeleistung herangezogener und
nicht durch Nr. 1 erfasster Dritter, die Verwendung besonderer Lésch- und
Einsatzmittel und die Reparatur oder den Ersatz besonderer Ausristungen
entstandenen Kosten und Auslagen.

8 6 Entstehen, Festsetzung und Falligkeit der Kostenschuld

(1) Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendigung der Inanspruch-
nahme der Feuerwehr.

(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt.

(3) Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten Zeitpunkt fallig.

8 7 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.07.2026 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 02.06.2025 aul3er Kraft.

Sinsheim, den

Marco Siesing
Oberbirgermeister



	Bürgermeisteramt

